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durch die Anwendung gestaffelter PA/VA-Sätze entspre
chend der Zeitdauer nach Auslauf der Serienproduktion 
sind zu berücksichtigen.

Abnehmer, die Einzelteile, Baugruppen oder komplette 
Aggregate zu Erstausstatterpreisen (EAP) beziehen, 
gliedern diese entsprechend den einzelnen Erzeugnis
positionen auf.

Abnehmer, die nur Ersatzteile zu IAP, GAP, EVP oder 
WAP beziehen, beziehen diese in die „übrigen plan
baren Kosten“ ein.

Für die Position 0853 — Geiränkeflaschen und Konser
venglas — haben Abnehmer, die Getränkeflaschen und. 
Konservenglas mit Produktionsabgabe beziehen, die 
Kosten den übrigen planbaren Kosten hinzuzurechnen.


